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§ 4 Grundsätze der Gebührenerhebung
Satzung über den Rettungsdienst der Stadt Hamm

vom 't8. Dezember 2017
einschließlich des Gebührentarifs zur Satzung über den Rettungsdienst der
Stadt Hamm
Aufgrund dgr §§ 7 41 Abs. 1 und77 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 1 2, 4 und 6 dös Kommunal-
abgalengesetzes für das Land NRW (KAG NRW) und der §§ 1, 2, 6 und 14
des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den
Krankentransport durch Unternehmer (Rettc NRW) - teweils in-der zurzer+.
geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Hamm ih seiner Sitzung am
1.2. Dezember 2017 folgende Satzung und Gebührentarif für den Rettüngs-
dienst der Stadt Hamm beschlossen:-

_ § 1 Aulgabe des Rettungsdienstes
(1) Dre Stadt Hamm unterhält den Rettungsdienst nach den Vorschriften

des Rettungsgesetzes des Landes Nordr:hein-Westfalen.
(2) Aufgabe des Rettungsdienstes ist es,

- bel Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maß-
nahmen am Notfallort durchzuf ühren, deren Transportfähigkeit
herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähiükeit
und.Vermeidqng weiterer Schäden in ein Iür-die weitere'Versor§ung
geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch- die
Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfail-
patienlen zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.
Notfallpatientinnen und Notfällpätienten sind per§onen, die äich'
infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in
Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche
Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizini-
sche Hilfe erhalten (Notfallrettung).

- bei Kranken, Verletzten oder sonSiigen hilfsbedürftigen patienten, die
keine Notfallpatientinnen oder Notfallpatienten siÄd, fachgerechte
Hilfe zu leisten und sie unter Betreuunci durch oualifiziertes Fersonal
zu belordern ( Krankentransport)

(3) Notfallpatientinnen und Notfallpatienten haben Vorrang.
(4) Die Stadt Hamm kann die Durchführung von Töilaufgaben des

Rettungsdienstes auf Dritte übertragen,

( 1 ) Die Atarmie,uns, a"rrfr,r§r:nt3'i31"4'3.,",,r"sen von Fahrzeu gen zur
D-urchführung- von Lelstungen im Sinne des Rettunosgesetzes iind an
die Leitstellelür den Rettuägsdienst der Stadt Hamä 7u richten.

(2) Wenn auf die Einsatzbereitsthaft eines Fahrzeugs für das Stadtgebiet
verzlchtet werden kann, können auch Fahrten über die Stadtg-renze
hinaus ausgefuhrt werden.

§ 3 Transport und Haftung
{1) Die Entscheidung r.lber den Einsatz'von Rettunqswagen. Notarzt und

Krankentransportwagel rrifi die Leitstelle für" den' Bettulgsdienst
entsprechend der Anforderungen des Bestellers und nach- pflicht-
gemäßer Prüfung.

(2) Die Benutzer eines Krankenkraftwagens haben keinen Anspruch
darauf, dass der von ihnen benutzte Wäqen für einen eventuell notwen-
di gen weiteren Transport be.eitgehalten-wird.

(3) Die Fanrze.L.lgfuhrer 
'der 

Kran"kenkraftwagen bestimmen die Weg-
strecken bei Transporten unter Berücksichtrgung der jeweils herrschei-
den Verkehrsverhältnisse selbst.

(4) Dem Benutzer des Retlungsdienstes haftet die Stadt nur für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit,

(5) Wer als Vertreter ohne Vertretungsmacht einen Krankentransport oder
erne rettungsdienstliche Leistung bestellt, haftet, soweit g'ebühren-
pflichtige Leistungen erbracht wu-rden, für dle entsprechend; Gebüh-
rentorderung zusammen mir dem Gebührenschuldner nach Absatz l
gemeinsc haftlich.

(1) Für die Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Hamm werden '
Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem
Gebührentarif zur Satzung. Der Gebührentanf ist dieser Satzung als
Anlage beigefügt.

(2) Berechnungsgrundlage für die Gebühren sind die Art des eingesetzten
Fahrzeugs unQ bei Fahrten über das Stadlgebiet hinaus, die gefahre-
nen Kilometer, die das eingesetzte Fahrzeug von der Hauptfeuerwache
in Hamm, Hafenstraße 45, bis zu seiner Rückkehr dorthin zurückgelegt
hat. Angefangene Kilometer werden voll gerechnet. Für die ersten 18
Kilometer leder Fahrt entfällt die Berechnung von Kilometergebühren.

(3) Bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer Personen werden die Gebüh-
ren für jede Person erhoben. Für Begleitpersonen gilt die Regelung des
Absatzes 5.

(4) Medikamente und Verbandmittel werden durch einen Pauschalbetrag
bei Notarzteinsätzen berechnet, der Bestandteil der Gebühr für das
Notarzteinsatzf ah rzeug ist.

(5) lm Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze wird eine Begleit-
person für jeden Kranken frei befördert. Für jede weitere Begleitperson
werden 25 % der Krankenbeförderungsgebühren. die von der begleite-
ten Person gem, Ziffer 1 oder 2 des Gebühreniarifs zu zahlen ist,
erhoben. Diese Regelung gilt nicht für Arzte, Hebammen, Kranken-
schwestern, Sanitäter und Pflegepersonen. Ein Anspruch von Begleit-
personen auf Mitnahme besteht nur für die Krankenbeförderung, nicht
für die Leerfahrt.

§ 5 Gebührenschuldner, Kostenträger
(1) Gebührenschuldner ist derjenige, demgegenüber eine rettungs-

dienstliche Leistung erbracht wurde,
(2) Für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen kann eine direkte

Abrechnung mit der Krankenkasse erfolgen, Voraussetzung ist, dass
durch eine ärztliche Bescheinigung die Notwendigkeit der lnanspruch-
nahme des Rettungsdienstes nachgewiesen wurde und eine Genehmi-
gung vorlregt, wenn diese nach den gesetzlichen Vorschriften erforder-
lich lst. Soilte die gesetzliche Krankenkasse eine Ubernahme gleich-
wohl ablehnen. erfolgt nach vorheriger Anhörung der Patientin/ des
Patienten die direkte Abrechnung.

(3) Wird der Transport im Sinne dieser Satzung während eines stationären
Aufenthalts in einem Krankenhaus durchgeführt (Verlegungs- oder
Behandlungsfahrt), werden die Gebuhren, die nach dieser Satzung
erhoben werden, nach den Vorschrrften des Sozialgesetzbuches V mit
dem Krankenhaus abgerechnet.

(4) Wer missbräuchlich den Rettungsdienst alarmiert, isi ebenfalls zur Zah-
lung der entsprechenden Gebuhr nach dem Gebührentarif verpflichtet.

(5) Wer als Vertreter ohne Vertretungsmacht einen Krankentransport oder
eine rettungsdienstliche Leistung bestellt, haflet, soweit gebühren-
pfiichtige Leistungen erbracht wurden, für die entsprechende Gebüh-
renforderung zusammen mit dem Gebührenschuldner nach Absatz 1

gemeinsc haftlich.
§ 6 Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht entstehl mit der Erbringung einer rettungsdienstli-
chen Leistung. Die Gebühr wird einen Monat nach Zugang des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Das mit den gesetzlichen Krankenkassen vereinbarte Abrechnungs-
verfahren bleibt hiervon unberührt.

§ 7 Gebührenerlass
Bei nachgewiesener oder offenkundiger Bedürftigkeit kann die Gebühr auf
Antrag des.Zahlungspflichtigen ganz oder teilweise erlassen werden, sofern
nicht eine Ubernahme der Gebühr durch Drittverpflichtete (Krankenkasse,
Berufsgenossenschaft usw.) in Frage kommt.

§ 8 lnkrafttreten
Diese Satzung trjtt am 01,01 .2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über
den Rettungsdienst der Stadt Hamm vom 19. Dezember 2016 außer Kraft.
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